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(2) Soweit mehrere Wahlbezirke gebildet werden, ist 
die Wählerliste für jeden Wahlbezirk gesondert aufzu- 
stellen.

(3) Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlbezirk 
wählen, in dessen Wählerliste er eingetragen ist. Das gilt 
nicht für Inhaber eines Wahlscheines.

(4) Inhaber von Wahlscheinen können in jedem Wahl
lokal der Deutschen Demokratischen Republik oder den 
eingerichteten Sonderwahllokalen wähjen.

§ 28
(1) Die Wählerliste hat Zu- und Vornamen, Alter und 

Wohnung der Wahlberechtigten in alphabetischer Ordnung 
unter fortlaufender Nummer zu enthalten. Die Listen kön
nen auch in der Art angelegt werden, daß die Straßen 
nach der alphabetischen Reihenfolge, innerhalb der Stra
ßen oder Ortsbezirke die Häuser nach ihren Nummern 
und innerhalb jedes Hauses die Wähler eingetragen wer
den.

(2) Die Wahlleiter der Städte, Stadtbezirke und Gemein
den haben in ortsüblicher Weise bekanntzumachen, wo und 
zu welchen Tagesstunden die Wählerliste zu jedermanns 
Einsicht ausgelegt wird, sowie innerhalb welcher Zeit und 
in welcher Weise Einspruch gegen die Wählerliste erho
ben werden kann. Vor der Eintragung jedes einzelnen 
Rürgers ist dessen Wahlrecht genau zu prüfen.

§29
(1) Jeder Wahlberechtigte, der die Wählerliste für un

richtig oder unvollständig hält oder davon Kenntnis er
hält, daß die Voraussetzungen der Wahlberechtigung bei


